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Durch das Inkrafttreten der CRRIII verfolgte die europäische Bankenaufsicht eine ele-
mentare Kehrtwende in der Behandlung des operationellen Risikos (OpRisk) in der 
Säule I. Die Freiheit zur Wahl interner Modelle wurde durch die Pflicht, einen einheitli-
chen Standardansatz (SMA) zu nutzen, abgelöst. Ziel dessen war es, durch die Einfüh-
rung des Businessindikators (Business Indicator, BI) die Vergleichbarkeit zwischen den 
Instituten zu erhöhen und die Komplexität durch einheitliche Vorschriften zur Ermitt-
lung zu reduzieren.[1] Diese vermeintlichen Vereinfachungen führten jedoch bei den 
Instituten zu massiven operativen Belastungen und einem tiefgreifenden Eingriff in die 
Datenarchitektur, u.a. zwischen den Abteilungen Finanzen und Risikocontrolling.[2] 
Eine große Schwierigkeit für die Institute bestand nicht allein in der fachlichen Komple-
xität, sondern in den prozessualen Instabilitäten der Vorgaben der European Banking 
Authority (EBA).  
 
Nach einer Phase umfangreicher Konsultationen und der Streichung mehrerer ur-
sprünglich geplanter Entwurfs-Templates konsolidierte die EBA das OpRisk-Reporting 
in vier verbindliche COREP-Meldebögen (C 16.01 bis C 16.04; neben den schon beste-
henden, je nach Größe des Instituts auch granular zu befüllenden, C17er Bögen).  Wäh-
rend des Prozesses gab es zahlreiche Überarbeitungen an den Templates.  
So wurde im Dezember 2023 die erste Roadmap veröffentlicht, anhand derer man die 
neuen Meldebogenanforderungen und den damit verbundenen Aufwand ersehen 
konnte. Im Juni 2024 erkannte die EBA jedoch, dass es zwischen den Bilanzdaten aus 
FINREP- und den OpRisk-Komponenten fundamentale Mapping-Probleme gibt, weswe-
gen erste technische Korrekturen erfolgten. Aufgrund der nicht umsetzbaren 3-Jahres-
Historie, erlaubte die EBA im November 2024 Übergangslösungen durch sogenannte 
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„Proxies“ (Behelfslösungen). Ein knappes halbes Jahr darauf, im Juni 2025, folgte die 
Veröffentlichung des „Final Reports“, wobei jedoch die technische Taxonomie noch 
ausstand. Drei Monate darauf folgte diese dann schließlich, sie wurde jedoch wenige 
Wochen später schon durch einen Hotfix korrigiert, da die Validierungsregeln fehlerhaft 
waren. Im Januar 2026 erfolgte das „Go-Live“ des neuen OpRisk-Parts der CRRIII im 
DPM 4.2.[3] 
Aufgrund der zahlreichen Nachkorrekturen und der knappen zeitlichen Fristen legte die 
EBA am 17.12.2025 fest, dass nur der Meldebogen C16.01 zur Meldung im März 2026 
abgabepflichtig ist. Die weiteren C16er Meldebögen (C16.02-16.04) müssen das erste 
Mal erst zum Meldestichtag 30.06.2026 abgegeben werden.[4] 
 
Diese beinhalten insbesondere auch den neuen Businessindikator. Dieser neue Busin-
essindikator (BI) wird rein aus der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) abgeleitet und 
ist daher faktisch ein Abbild der Buchhaltungsdaten.[5] Zwecks Ermittlung hat die EBA 
explizite Mapping-Tabellen veröffentlicht, in denen genau festgelegt ist, welche Daten-
punkte aus der FINREP-Meldung in welches spezielle Feld der neuen OpRisk-Meldebö-
gen einfließen müssen. So werden beispielsweise die Zinserträge im C16.02 durch Er-
mittlung der Unterkomponenten ermittelt und der durchschnittliche Wert in das vor-
gesehene Feld im C16.01 übertragen.[6] 
Dies erhöht für die Institute massiv den Abstimmungsbedarf. Die neuen Validierungs-
regeln führen außerdem dazu, dass die COREP-Meldung für operationelle Risiken abge-
lehnt wird („blocked“), wenn sie nicht exakt mit der abgegebenen FINREP-Meldung 
übereinstimmt.[7] 
Bezüglich der Anforderung an die Datengrundlage wurde es zum Problem, dass die FIN-
REP-Daten in einigen Bereichen nicht granular genug zur Verfügung stehen. Sie sind an 
mehreren Stellen auf einer Ebene aggregiert, die für die spezifische BI-Logik nicht aus-
reicht. Dies erforderte eine stark verzahnte Abstimmung zwischen den verschiedenen 
Meldungsverantwortlichen und zuliefernden Bereichen, da neue Strukturen erforder-
lich waren, um die erforderliche Granularität zu erreichen.[8]  
 
Die neuen, aufeinander aufbauenden Meldebögen umfassen den C16.01, C16.02, 
C16.03 und C16.04, sowie die C17-Meldebögen zur Schadensfalldatenbank. Der unter 
der CRRII geforderte, alte Meldebogen C16.00 entfällt. 
 
Der C16.03-Meldebogen befasst sich mit den Verlusten auf Einzeltransaktionsebene. 
Diese müssen exakt mit den jeweils zugeordneten Positionen des C16.02 übereinstim-
men. 
In den Zeilen des C16.02 werden die einzelnen Komponenten (Interest, leases and divi-
dend component [ILDC], Service component [SC] und Financial component[FC]) durch 
8 bis 15 weitere Unterkomponenten ermittelt. In den Spalten 0010 bis 0060 werden 
diese Werte in die letzten 3 Geschäftsjahre differenziert, ergänzt um die Berechnung 
des Durchschnittswerts in Spalte 0070. 
Aus den summierten Werten der Komponenten werden in Spalte 70 die Durchschnitts-
werte berechnet, welche in die entsprechenden Felder des C16.01 übertragen werden. 
Im C16.01 wird daraus auf aggregierter Ebene der BI berechnet: BI = ILDC + SC + FC. 
In die Berechnung der Geschäftsindikatorkomponente (BIC) fließt der gewichtete Ge-
schäftsindikator ein. 
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Die Struktur der einzelnen Komponenten wurde im Zeitverlauf mehrfach nachjustiert, 
beispielsweise wird statt dem Abzug der Provisionsaufwände von den Provisionserträ-
gen der jeweils maximale Betrag herangezogen.  
Der Meldebogen C16.04 beinhaltet eine leicht abweichende Berechnung für die ILDC-
Komponente und ist nur für Tochterunternehmen von Banken zu melden. [9] 
Die Meldebögen C17.01 und C17.02 sind nur abgabepflichtig für „große Institute“, die 
nach Art. 4 Absatz 1 Nr. 146 CRR definiert sind [10] bzw. eine aufsichtliche Verlust-
schwelle überschreiten. Sie beinhalten die detaillierten Angaben zu den Verlusten des 
letzten Jahres. Dazu werden die Verluste aus operationellen Risiken in der Schadens-
falldatenbank gelistet.[11] 
 
Die neuen Meldeanforderungen stellten die Institute vor eine signifikante Belastungs-
probe. Ressourcenrestriktionen – bedingt durch hohen Zeitdruck und oft unzu-
reichende Mitarbeiterkapazitäten – erschwerten die Umsetzung maßgeblich. Der im 
Bankensektor vorherrschende Fachkräftemangel erweist sich dabei als ein wesentlicher 
Risikofaktor für den Erfolg regulatorischer Großvorhaben im Rahmen der CRR III. 
Darüber hinaus sorgte der Wechsel der Vorgaben der EBA für Mehrarbeit und mehr 
Komplexität. Die kurze Zeitspanne zwischen den letzten Korrekturen und dem Go-Live 
belastete die Banken.  
Besonders kritisch gestaltete sich für einige Institute die mangelnde Detailtiefe der für 
die Ermittlung von ILDC, SC und FC erforderlichen Zulieferungs-Daten. Ohne eine hin-
reichend granulare Differenzierung konnten nicht abzugsfähige Komponenten nicht 
ausgeschlossen werden. In der Konsequenz resultierte dies bei einigen Banken anfäng-
lich in einer verzerrten Kalkulationsbasis, die das tatsächliche Risikopotenzial überzeich-
nete. 
Beispielsweise wurde bei der Dienstleistungskomponente (SC) eine Vielzahl von Erträ-
gen und Aufwendungen zusammengefasst. Die CRRIII forderte hier im OpRisk aber, dass 
bestimmte Posten, beispielweise die Aufwendungen aus der Auflösung von Rückstel-
lungen, ausgeschlossen werden. Um die notwendige Granularität zu erreichen, war es 
notwendig, die Datengrundlage in FINREP neu auszurichten und diese Posten zu zerle-
gen [12]. Einmal mehr zeigte sich wie essenziell eine integrierte, aggregierbare Risiko-
datenhaltung (gem. BCBC 239) und eine Harmonisierung zwischen den verschiedenen 
(Quell-)Systemen und den verschiedenen Meldungen (COREP, FINREP) ist. 
  
In Reaktion auf die branchenweiten Herausforderungen hat die EBA die Meldefristen 
für das operationelle Risiko flexibilisiert: Während zum März-Termin 2026 lediglich der 
Bogen C 16.01 verpflichtend ist, greift die volle Melderatio erst im Juni 2026. Diese Frist-
verlängerung dient der Qualitätssicherung des Reportings und bietet den Instituten die 
Gelegenheit, die Umsetzung zu optimieren und die regulatorische Konformität der Ver-
lustdatenberichte abzusichern. 
In der jetzt anstehenden, abschließenden Phase ist eine präzise Überprüfung der Mel-
deinfrastruktur unter besonderer Berücksichtigung der Validierungslogik essenziell. Die 
projektbegleitende Unterstützung durch spezialisierte Fachkräfte ermöglicht eine um-
fassende Fehlereliminierung im Detail. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Validität der 
Meldung (OpRisk) gegenüber der Aufsicht zu garantieren und das Risiko ordnungsrecht-
licher Maßnahmen sowie etwaiger damit verbundener Strafen auszuschließen. 
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Sie möchten mehr über das Thema operationelle Risiken im Allgemeinen, die Umset-
zung der detaillierten Meldepflichten zu den Stichtagen 31.03.2026/30.06.2026 oder in 
einem speziellen Bereich (z.B.: IKT/KI) wissen? Melden Sie sich gerne bei uns!  
 
1 PLUS i bietet ebenso Unterstützung bei der Prüfung bestehender OpRisk-Umsetzun-
gen (Säule I und II) in Ihrem Unternehmen und Revisionsunterstützung an.  
 
                                    Kerstin Eiser, 1 PLUS i GmbH 
                                    Kerstin.Eiser@1plusi.de 
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